Aufstufung einer Nichttourismusgemeinde zu einer Tourismusgemeinde
Sofern eine Gemeinde nicht aufgrund der Ortsklassenverordnung, welche alle sieben Jahre von Amts wegen von der Landesregierung erlassen wird, als Tourismusgemeinde (A, B, C) eingestuft wurde, steht es jeder Nichttourismusgemeinde frei, sich jederzeit zu einer Tourismusgemeinde im Wege einer Einzelverordnung aufzustufen. Voraussetzung hiezu ist, dass die Gemeinde eine Befragung aller bekannten künftigen gesetzlichen Mitglieder durchführt (positives Befragungsergebnis) und einen diesbezüglichen Gemeinderatsbeschluss zur Aufstufung fasst. Es hat sich als zweckmäßig erwiesen, vor einer Befragung der künftigen Mitglieder, diese umfassend hinsichtlich ihrer Beitragspflicht zu informieren.

Folgende Vorgangsweise wird vorgeschlagen:

· Informationsveranstaltung der Gemeinde mit den künftigen Tourismusinteressenten (gewerbliche Unternehmer(n) sowie selbständig beruflich Tätige).

· Zusendung der Tourismusinteressentenbeitragstabelle an den künftigen Tourismusinteressenten unter gleichzeitiger Zuordnung zur Beitragsgruppe (Beitragsgruppenverordnung). 

· Befragung aller künftigen Tourismusinteressenten unter Hinweis auf die Entrichtung ihres Pflichtbeitrages an den Tourismusverband.

Zum Beispiel: 

Kurze Einleitung, warum die Gemeinde eine Tourismusgemeinde werden will:

Befragung:

„Sind Sie mit der Aufstufung unserer Gemeinde zu einer Tourismusgemeinde einverstanden?“  FORMCHECKBOX 
 JA
 FORMCHECKBOX 
 NEIN

„Sollte innerhalb von 14 Tagen keine Antwort bei der Gemeinde einlangen, wird angenommen, dass Sie mit der Aufstufung der Gemeinde zur Tourismusgemeinde einverstanden sind.“

· Schreiben der Gemeinde an das Amt der Steiermärkischen Landesregierung – Fachabteilung 12B – Tourismus - Rechtsangelegenheiten und Projektentwicklung – Radetzkystraße 3, 8010 Graz, dass ein diesbezüglicher Gemeinderatsbeschluss vorliegt und bei der Befragung der künftigen Mitglieder sich diese mehrheitlich für eine Aufstufung ausgesprochen haben.

· Aufstufung der Gemeinde zur Tourismusgemeinde durch Einzelverordnung der Landesregierung

· Kundmachung dieser Verordnung in der Grazer Zeitung.

· Verpflichtung zur Bildung eines Tourismusverbandes oder zu einem Zusammenschluss mit einem bereits bestehenden benachbarten Tourismusverband zu einem § 4/3-Verband (siehe Informationsblatt „Mehrgemeindige Tourismusverbände nach § 4 Abs. 3 Stmk. Tourismusgesetz 1992).

· Wahlen
Mit der Aufstufung einer Nichttourismusgemeinde zu einer Tourismusgemeinde durch Einzelverordnung ist kraft Gesetz ein Tourismusverband zu bilden. Pflichtmitglieder dieses Tourismusverbandes sind die Tourismusinteressenten, das sind gewerbliche Unternehmer sowie selbständig beruflich Tätige (Ärzte, Zivilingenieure, Rechtsanwälte ...).

Keine Tourismusinteressenten sind z.B. Unternehmer der Beitragsgruppen 3 – 7, deren Jahresumsatz die Kleinunternehmer-Freigrenze von € 30.000,-- nicht übersteigt. 
Die Höhe der Beitragsleistung der Mitglieder bestimmt sich einerseits nach der Ortsklasse der Tourismusgemeinde (A, B oder C) und anderseits nach der in der Beitragsgruppenverordnung festgelegten Beitragsgruppe. In der Beitragsgruppenverordnung sind die Berufsgruppen in den Beitragsgruppen 1 bis 7 aufgezählt. Diese Stufen drücken das Naheverhältnis zum Tourismus aus, das heißt je niedriger die Stufe um so größer ist der Nutzen, den diese Berufsgruppen aus dem Tourismus zieht. So ist der Nutzen eines Beherbergungsbetriebes (Beitragsgruppe 1) oder eines Gastgewerbes (in der Ortsklasse C in der Beitragsgruppe 3) ungleich höher als der Nutzen den ein Metallwarenhandel (Beitragsgruppe 6) oder eine Bauindustrie (Beitragsgruppe 7) aus dem Tourismus zieht.


Die Höhe des Interessentenbeitrages lässt sich aus der Interessentenbeitragstabelle, die für jede Ortsklasse verschieden ist, nach der jeweiligen Umsatzstufe und Beitragsgruppe leicht ablesen.

So fällt zum Beispiel (siehe Beilage)

· ein Fleischer in der Ortsklasse C in die Beitragsgruppe 5 und hat nach der Interessentenbeitragstabelle für die Ortsklasse C bei einer Umsatzstufe von 
36.337 - < 72.673,--  einen Beitrag in der Höhe von € 46,-- zu entrichten.

· ein Tischler, der in die Beitragsgruppe 6 fällt, hat bei derselben Umsatzstufe einen Betrag in der Höhe von € 42,-- zu entrichten.
· ein Gastgewerbe (Beitragsgruppe 3) bei der gleichen Umsatzstufe einen Betrag in der Höhe von € 52,-- zu entrichten.
· ein Beherbergungsbetriebe (Beitragsgruppe 1) bei gleicher Umsatzstufe einen Betrag in der Höhe von € 104,-- zu entrichten.

Die Tourismusinteressentenbeiträge werden von der Gemeinde eingehoben. Als wesentlich ist anzuführen, dass die von den Unternehmern, also von der Wirtschaft aufgebrachten Mitteln, dem örtlichen Tourismusverband zur Gänze zufließen und die Gewerbetreibenden über die Verwendung dieser Mittel durch die Organe des Tourismusverbandes – Vollversammlung, Tourismuskommission, Vorsitzender, -stellvertreter und Finanzreferent – Einfluss nehmen können.

Sinnvoll erscheint es, nach einer eventuellen Aufstufung einer Nichttourismusgemeinde in C mit benachbarten Tourismusgemeinden einen mehrgemeindigen  Tourismusverband gemäß § 4 Abs. 3 Stmk. Tourismusgesetz 1992 zu bilden, da dadurch eine Bündelung der finanziellen Mittel und touristischen Aktivitäten erfolgen kann.

Beilage: Tabelle
	

	Interessentenbeitragstabelle der Ortsklasse C und Stadt Graz 
ab Beitragsjahr 2012


	              
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	Beherbergung

(Hotel, Gasthof)
	
	Gastgewerbe
	
	Fleischer
	Tischler
	

	Umsatzstufe 
	Beitrags-
	Beitrags-
	Beitrags-
	Beitrags-
	Beitrags-
	Beitrags-
	Beitrags-

	(in EURO)
	gruppe 1
	gruppe 2
	gruppe 3
	gruppe 4
	gruppe 5
	gruppe 6
	gruppe 7

	ab 3.633.642,--
	9.542,--
	8.588,--
	4.770,--
	2.650,--
	1.906,--
	952,--
	476,--

	2.906.913,-- bis < 3.633.642,--
	7.633,--
	6.869,--
	3.815,--
	2.119,--
	1.525,--
	762,--
	381,--

	2.180.185,-- bis < 2.906.913,--
	5.724,--
	5.151,--
	2.861,--
	1.588,--
	1.143,--
	571,--
	285,--

	1.962.167,-- bis < 2.180.185,--
	5.151,--
	4.637,--
	2.575,--
	1.430,--
	1.029,--
	513,--
	256,--

	1.744.148,-- bis < 1.962.167,--
	4.579,--
	4.121,--
	2.289,--
	1.271,--
	915,--
	456,--
	228,--

	1.526.130,-- bis < 1.744.148,--
	4.007,--
	3.605,--
	2.002,--
	1.112,--
	800,--
	399,--
	199,--

	1.308.111,-- bis < 1.526.130,--
	3.434,--
	3.091,--
	1.716,--
	952,--
	686,--
	341,--
	170,--

	1.090.093,-- bis < 1.308.111,--
	2.861,--
	2.575,--
	1.430,--
	793,--
	571,--
	285,--
	141,--

	872.074,-- bis < 1.090.093,--
	2.289,--
	2.059,--
	1.143,--
	635,--
	456,--
	228,--
	113,--

	654.056,-- bis < 872.074,--
	1.716,--
	1.544,--
	857,--
	476,--
	341,--
	170,--
	84,--

	436.037,-- bis < 654.056,--
	1.143,--
	1.029,--
	571,--
	317,--
	228,--
	113,--
	56,--

	218.019,-- bis < 436.037,--
	571,--
	513,--
	285,--
	157,--
	113,--
	56,--
	46,--

	72.673,-- bis < 218.019,--
	190,--
	170,--
	93,--
	52,--
	49,--
	46,--
	42,--

	36.337,-- bis < 72.673,--
	104,--
	93,--
	52,--
	46,--
	46,--
	42,--
	41,--

	Mindestbeitrag < 36.337,--
	52,--
	46,--
	41,--
	41,--
	41,--
	41,--
	41,--
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